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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Umweltausschuss 19.11.2014 Vorberatung 
 
 

Abwasserbeseitigung 
hier: Gebührenbedarfsberechnung 2015 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
„Die Abwassergebühr 2015 bleibt mit 1,85 €/m ³ Abwasser gegenüber 2014 unverändert 
bestehen. Eine Nachtragssatzung zur derzeit noch geltenden Beitrags- und Gebühren-
satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Norderstedt ist nicht erforderlich.“ 
 
 
Sachverhalt 
 
Seit 2009 ist die Abwassergebühr bei 1,85 €/m ³ Abwasser unverändert stabil geblieben. 
 
Dies ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt allgemeiner Kostensteigerungen z.B. für 
Kraftstoffe und Personal-Mehraufwendungen (Tariferhöhung) besonders hervorzuheben. 
 
Nach derzeitigem Stand werden die Abwasser-Ableiter (Hamburger Stadtentwässerung –
HSE- und Abwasser-Zweckverband Pinneberg –AZV-) in der Gesamtbetrachtung gegenüber 
der Gebührenbedarfsberechnung  2014  vergleichbare Abwassermengen berücksichtigen. 
Anpassungen der Entwässerungsgebühren sind für 2015 dort aktuell nicht geplant. 
 
Für das Jahr 2013 waren  für beide Abwasserableiter (HSE und AZV) Nachzahlungen zu 
leisten, da die Abwassermengen deutlich höher lagen, als in den vergleichbaren Vorjahren. 
Dies führte zu einem Unterschuss in 2013, der in die Gebührenbedarfsberechnung für 2015 
übernommen werden musste. Die bisher in 2014 gemessenen Mengen liegen aber wieder 
im Durchschnitt der Jahre von 2008 bis 2012. 
 
Die voraussichtlichen Frischwassermengen für 2015 wurden anhand der geschätzten Werte 
der Stadtwerke berücksichtigt. 
 
 
 
Anlagen: 
Gebührenbedarfsberechnung Abwasserbeseitigung 2015 
 
 
 


	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Anlage

